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Satzung 

  

des 

  

gemeinnützigen Vereins Olis Kinderwelt  

 

  

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Olis Kinderwelt“. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zu-
satz „e.V.“ 
 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 69115 Heidelberg, Rudolf-Diesel-Str. 11 und 
wurde am 30.07.2021 gegründet. 
 

3. Der Verein wird für unbestimmte Dauer gegründet. Sein Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr. 

 
4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung. 

 

 

§2  Zweck des Vereins 

1. Zweck des Vereins ist die 
 
 Förderung der Jugendhilfe, 
 Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege 
 und die Förderung des Sports 
 
 im Sinne von § 52 der Abgabenordung. 
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Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaf-
fung und Weitergabe von Mitteln für die Förderung dieser Zwecke durch 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Daneben kann der Verein seinen Förderzweck auch 
unmittelbar selbst verwirklichen durch die Förderung sportlicher Übun-
gen und Leistungen in Schulen und Vereinen, sowie durch Wissens- und 
Wertevermittlung mit den Schwerpunkten Umwelt, Bewegung, Gesund-
heit, Ernährung, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung, ebenso die Un-
terstützung von Denk- und Gedächtnisprozessen, Vermittlung digitaler 
Balance (Fähigkeit zur Stressbewältigung) und Stärkung des Konzentrati-
onsvermögens. 

 
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. 
 
3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für seine satzungsmäßigen Zwecke ver-

wendet werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins erhalten. 

 
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nach-
gewiesener Auslagen. Die Mitglieder des Vorstandes können für Ihre Tä-
tigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. Der Umfang der Vergütun-
gen darf nicht unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist 
die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins. 
 

§ 3 Vermögensbindung 

1. Bei Auflösung des Vereins oder beim Wegfall der steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins, an 

 
Aktion für krebskranke Kinder e.V. 

 Silcherstraße 17, 74937 Spechbach 
 
 der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige o-

der kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
 
2. Beschlüsse über die Änderung dieses Paragraphen dürfen nur in Abstim-

mung mit dem zuständigen Finanzamt durchgeführt werden. 
 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
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Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person oder jede Per-
sonengesellschaft sein. Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft sind in der Auf-
nahmeordnung festgelegt, die durch die Mitgliederversammlung beschlossen 
worden ist. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend 
der Vorstand nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht ver-
pflichtet, seine Gründe dem Antragsteller mitzuteilen.  
 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet 
 

a. mit dem Tod des Mitglieds 
b. durch freiwilligen Austritt, 
c. durch Streichung von der Mitgliederliste 
d. durch Ausschluss aus dem Verein, 
e. bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-
stand. Er ist nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten zulässig. 
 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestri-
chen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Bezah-
lung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung 
ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
 
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise 
die Interessen des Vereins verletzt. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des 
Vorstandes. Vor der Beschlussfassung muss dem Mitglied Gelegenheit zur münd-
lichen oder schriftlichen Stellungnahme gegeben werden. Der Beschluss ist 
schriftlich zu begründen und dem Mitglied mitzuteilen. Hiergegen kann inner-
halb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand Widerspruch ein-
gelegt werden. Über diesen Widerspruch entscheidet die nächste Mitgliederver-
sammlung endgültig. 
 

§ 6 Mitgliedsbeitrag 

Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben werden. Die Höhe des Jahresbei-
trages und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.  
Zur Finanzierung besonderer Vorhaben können Umlagen erhoben werden. Die 
Höhe und Fälligkeit der Umlage wird von der Mitgliederversammlung festge-
setzt. Die Höhe der Umlage darf das Sechsfache des Mitgliedsbeitrags nicht über-
steigen. Maßgebend ist der Jahresbetrag, den das zahlungspflichtige Mitglied 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Erhebung der Umlage zu zahlen 
hat.  
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Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden. 
 

§ 7 Organe des Vereins 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

 

§ 8 Der Vorstand 

Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus  

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem Kassenwart 
 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden, 
den 2. Vorsitzenden und den Kassenwart vertreten. Jeder von ihnen vertritt den 
Verein einzeln. 

Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von 5 Jahren 
gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben jedoch bis zur gültigen Wahl 
neuer Mitglieder auch nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt.  
 
Zum Vorstand können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Jedes Vor-
standsmitglied ist einzeln zu wählen. Die Grundsätze der geheimen und gleichen 
Wahl sind anzuwenden. Gewählt ist, wer die Mehrheit der gültigen Stimmen auf 
sich vereinigt. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig. 
 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, kann der Vorstand für die 
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen einen Nachfolger bestimmen. 
 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die 
vom 1. oder 2. Vorsitzenden einer Frist von 3 Tagen schriftlich oder fernmünd-
lich einberufen werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Vorstandmitglieder, darunter 
der 1. Vorsitzende, anwesend ist. 
 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. 
Die Vorstandssitzungen leitet der 1. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstan-
des sind zu protokollieren und von allen Anwesenden zu unterschreiben. 
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Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließen-
den Regelung erklären. 

 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch Beschluss einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat ins-
besondere folgende Aufgaben: 
• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Auf-

stellung der Tagesordnung; 
• Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
• Buchführung und Erstellung des Geschäftsberichtes; 
• Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 

Zu seiner Entlastung kann der Vorstand mit Zustimmung der Mitgliederversamm-
lung einen Geschäftsführer anstellen. Der Vorstand kann zur Behandlung einzel-
ner Aufgaben Ausschüsse einsetzen. Diese können auch mit Personen außerhalb 
des Vorstands sowie externen Fachkräften besetzt werden. 

 

§ 9  Beirat 

1. Der Vorstand kann einen Beirat von 3-5 Mitgliedern berufen. 
  

2. Der Beirat ist das Bindeglied zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand 
und hat ausschließlich beratende Funktion. 
 

3. Die Mitglieder des Beirats werden vom Vorstand für jeweils 5 Jahre beru-
fen. Die Berufung erfolgt im Anschluss an die Mitgliederversammlung 
nach den Vorstandswahlen. 
 

4. Der Vorstand bestimmt die Anzahl der Beiratsmitglieder und einen Bei-
ratsvorsitzenden. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

1. Der 1. Vorsitzende beruft innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines 
jeden Geschäftsjahres durch gewöhnlichen Brief oder elektronische Post 
(E-Mail) unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen und unter Angabe der 
Tagesordnung eine ordentliche Mitgliederversammlung ein. Die Frist be-
ginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es 
an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Ad-
resse gerichtet ist. 
 

2. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Mitglied kann bis spätes-
tens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung bei Vorstand 
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beantragen, dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. Der Leiter der Mitgliederversammlung hat zu Beginn die Tages-
ordnung dann entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung 
der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, be-
schließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsän-
derungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wen die Anträge 
den Mitgliedern mit der Einladung zur Mitgliederversammlung angekün-
digt worden sind. 
 

3. In der ordentlichen Mitgliederversammlung legt der Schatzmeister Rech-
nung und lässt die Rechnungslegung genehmigen. Außerdem gibt der 1. 
Vorsitzende oder, soweit vorhanden, der Geschäftsführer den Geschäfts-
bericht ab. 
 

4. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden geleitet. Ist dieser 
nicht anwesend, von seinem Vertreter oder, wenn auch dieser nicht an-
wesend ist, von einem anderen Vorstand. Ist kein Vorstand anwesend, 
wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter aus ihrer 
Mitte. Der 1. Vorsitzende oder der Versammlungsleiter bestimmt einen 
Protokollführer. 
 

5. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
• Wahl des Vorstandes; 
•  Beschlussfassung über den Jahresbericht des Vorstandes; 
• Entlastung des Vorstandes; 
• Beschlussfassung über den Haushaltsplan; 
• Feststellung der Mitgliederbeiträge und Umlagen; 
• Satzungsänderungen; 
• Auflösung des Vereins; 

Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit, lediglich bei der Be-
schlussfassung über eine Satzungsänderung oder die Auflösung des Ver-
eins bedarf es einer Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder.  

Die Art der Abstimmung wird vom Versammlungsleiter festgelegt. Eine 
Abstimmung ist dann schriftlich durchzuführen, wenn 1/3 der anwesen-
den Mitglieder dies beantragen.  

Für Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stich-
wahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimm-
zahlen erreicht haben. 
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6. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist von dem Vorstand ein-
zuberufen, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder dieses schriftlich bean-
tragen oder der Vorstand von sich aus dies für erforderlich hält. 
 

7. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Teilnehmer beschlussfähig; lediglich bei Beschlüssen 
über Satzungsänderungen oder über die Auflösung des Vereins ist die An-
wesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder erforderlich.  
 

8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzu-
nehmen, das vom 1. Vorsitzenden oder dem Versammlungsleiter zu un-
terzeichnen ist. 
 

§ 11 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 
10 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. 
Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1, und 2, 
Vorstandsvorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein 
aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
 
 


